
Zu hoher Lohnsteuer-Abzug wg. techn. Probleme 

Ab dem 1. Januar 2026 werden grundsätzlich die gesetzlich 
abzugsfähigen Beiträge zur privaten Basiskranken- und 
Pflegeversicherung elektronisch von den 
Versicherungsunternehmen an das Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) übermittelt. Aufgrund eines technischen Problems beim 
BZSt ist die Übermittlung bislang bundesweit nicht erfolgt. Ohne 
diese Daten wird die Lohnsteuer nach derzeitigem Stand zu hoch 
berechnet. 

Konkrete Auskünfte zur Auswirkung auf die Auszahlungshöhe für 
die Abrechnung im Januar 2026 sind nicht möglich. Insoweit bitten 
wir, von Rückfragen abzusehen. 

Nach der Datenlieferung erfolgt zur folgenden Abrechnung 
automatisch eine rückwirkende Korrektur und ggf. eine Erstattung 
Ihrer Lohnsteuer. Diese gilt es abzuwarten. 
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